
Änderungen zur WB, § 112 Zeitnehmer, § 128 Brustsch wimmen, § 125 Start 

2014 Änderungen WB-SW  §§ 112 125, 128 

Bisherige Fassung Neufassung 
 
§ 125  Start 
 

3 b) zum Rückenschwimmen und zur Lagenstaffel un-
verzüglich ins Wasser. Nach einem zweiten langen 
Pfiff nehmen die Schwimmer unverzüglich die Startpo -
sition ein. Sie müssen sich mit dem Gesicht zur Sta rt-
wand mit beiden Händen an den Startgriffen (so weit  
möglich) aufstellen. Es ist nicht erlaubt, in oder auf der 
Überlaufrinne zu stehen oder die Zehen über den Ran d 
der Überlaufrinne zu beugen.  

 
 

 
§ 125  Start 
 

3 b) zum Rückenschwimmen und zur Lagenstaffel unver züglich 
ins Wasser. Nach einem zweiten langen Pfiff nehmen die 
Schwimmer unverzüglich die Startposition ein. Sie m üssen 
sich mit dem Gesicht zur Startwand mit beiden Hände n an 
den Startgriffen (so weit möglich) aufstellen. Es i st nicht er-
laubt, in oder auf der Überlaufrinne zu stehen oder  die Zehen 
über den Rand der Überlaufrinne zu beugen.  

c) Die Rückenstarthilfe kann ausschließlich zum Ein satz kom-
men, wenn baugleiche Modelle vom Ausrichter/Veranst alter 
für alle Schwimmer zur Verfügung gestellt werden. D ie Be-
nutzung ist jedem Schwimmer selbst überlassen, es m üssen 
jedoch die zur Verfügung gestellten Rückenstarthilf en Ver-
wendung finden. 
Rückenstarthilfen sind nur dann zulässig, wenn sie den von 
der FINA in ihren Bäderrichtlinien (Facilities-Rule s) darge-
stellten Voraussetzungen entsprechen.  
Beim Einsatz der Rückenstarthilfe müssen die Zehen beider 
Füße mit der Wand oder mit der Anschlagmatte in Kon takt 
sein. Dabei ist es nicht zulässig, die Zehen über d ie Kante 
der Anschlagmatte zu beugen. 

 Begründung: Übernahme der Regelungen der FINA vom Dezember 2014 .  
 

  



Änderungen zur WB, § 112 Zeitnehmer, § 128 Brustsch wimmen, § 125 Start 

2014 Änderungen WB-SW  §§ 112 125, 128 

§ 112 Zeitnehmer 
Absätze 1 bis 7 unverändert 
 

§ 112 Zeitnehmer 
Absätze 1 bis 7 unverändert. 

8) Wenn die Rückenstarthilfe zum Einsatz kommt, mus s der 
Schwimmer oder der Zeitnehmer diese vor dem Start i n die richti-
ge Startstellung bringen. Der Zeitnehmer muss sie n ach dem Start 
wieder entfernen . 

 
  

Begründung: Übernahme der Regelungen der FINA vom D ezember 2014 
und Festlegung, wie im DSV damit umgegangen wird. 
 

§ 115 Wenderichter 
Absätze 1 und 2 unverändert 
 

§ 115 Wenderichter 
Absätze 1 und 2 unverändert. 

3) Wenn die Rückenstarthilfe auf der Wendeseite zum  Einsatz 
kommt, muss der Schwimmer oder der Wenderichter die se vor 
dem Start die richtige Startstelllung bringen. Der Wenderichter 
muss sie nach dem Start wieder entfernen . 

 
  

Begründung: siehe Begründung zu § 112.  



Änderungen zur WB, § 112 Zeitnehmer, § 128 Brustsch wimmen, § 125 Start 

2014 Änderungen WB-SW  §§ 112 125, 128 

§ 128 Brustschwimmen 
 
 
1) 7) Nach dem Start und nach jeder Wende darf der Schwim mer, 

bevor er an die Wasseroberfläche zurückkehrt, einen  vollständigen 
Bewegungszyklus unter Wasser ausführen, ohne mit de m Kopf die 
Wasseroberfläche durchbrochen zu haben. Dabei darf er einen 
einzigen Delfinbeinschlag ausführen. Während des er sten Bewe-
gungszyklus darf er einen vollen Armzug bis zu den Oberschen-
keln ausführen. Der Kopf des Schwimmers muss beim z weiten 
Bewegungszyklus nach Start und Wenden die Wasserobe rfläche 
während der Rückwärtsbewegung der Arme vollständig durchbro-
chen haben, und dies, bevor die Hände nach innen ge dreht und 
wieder nach vorne gebracht werden. 

 

§ 128 Brustschwimmen 
 
 

7) Nach dem Start und nach jeder Wende darf der Sch wimmer, be-
vor er an die Wasseroberfläche zurückkehrt, einen v ollständigen 
Bewegungszyklus unter Wasser ausführen, ohne mit de m Kopf die 
Wasseroberfläche durchbrochen zu haben. Er darf vor dem ersten 
Brustbeinschlag zu jeder Zeit einen einzigen Delfinbeinschlag aus-
führen. Während des ersten Bewegungszyklus darf er einen vollen 
Armzug bis zu den Oberschenkeln ausführen. Der Kopf  des 
Schwimmers muss beim zweiten Bewegungszyklus nach S tart und 
Wenden die Wasseroberfläche während der Rückwärtsbe wegung 
der Arme vollständig durchbrochen haben, und dies, bevor die 
Hände nach innen gedreht und wieder nach vorne gebr acht wer-
den. 

 

 Begründung: Übernahme der Regelungen der FINA vom D ezember 2014  
 
  


